
 

 

 
 

Regierungsratsbeschluss vom 4. Dezember 2018  

 
 Nr. 2018/1916  

Teilrevision des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung – 
Stärkung der Kantonalen Finanzkontrolle 
Stellungnahme des Regierungsrates zum Antrag der Finanzkommission (FIKO) vom 
21. November 2018 (RG 0130/2018) 
  

1. Erwägungen 

Mit Datum vom 21. November 2018 unterbreitet die Finanzkommission (FIKO) ihren Antrag zum 
Beschlussesentwurf. 

§ 61, Abs. 2 a) soll lauten: 
den Kantonsrat, insbesondere seine Finanzkommission und seine Geschäftsprüfungskom-
mission, bei der Ausübung der Oberaufsicht über alle Behörden und Organe, die kantonale 
Aufgaben wahrnehmen. 

2. Beschluss 

Dem Antrag der Finanzkommission (FIKO) vom 21. November 2018 wird zugestimmt. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Beilage 

Antrag der Finanzkommission (FIKO) vom 21. November 2018 
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